
Neues Verzeichnis für
Restrukturierungsbeauftragte
Ab April bietet die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) ein von den Steuerberaterkammern
geführtes Verzeichnis an, das Restrukturierungsbeauftragte und Sanierungsmoderator/innen
listet. Über dieses sollen die zuständigen Restrukturierungsgerichte und zu einem späteren
Zeitpunkt auch die Mandantschaft die Möglichkeit erhalten, speziell fortgebildete
Berufsangehörige zu finden.

Aus Sicht der BStBK erfüllen diese Voraussetzungen insbesondere Steuerberater/innen, die
den Titel „Fachberater/in für Restrukturierung und Unternehmensplanung“ des DStV e.V.
erworben haben. Durch den Lehrgang, die Leistungskontrollen und die Dokumentation von
Fällen haben sie ihre besondere Kompetenz nachgewiesen, die durch regelmäßige
Fortbildungen in den Folgejahren gesichert wird. Die Steuerberaterkammern Hamburg,
Düsseldorf, Nürnberg und Sachsen werden aus verwaltungsökonomischen Gründen auch für
Berufskolleg/innen aus anderen Steuerberaterkammerbereichen das Verzeichnis führen.
Weitere Infos finden Sie im Berufsrechtlichen Handbuch.

https://www.berufsrecht-handbuch.de/ii-berufsrechtlicher-teil/5-facharbeit-in-vereinbaren-taetigkeiten/51-hinweise-der-bundessteuerberaterkammer/5127-hinweise-fuer-die-taetigkeit-des-steuerberaters-als-sanierungsmoderator-und-restrukturierungsbeauftragter-nach-dem-starug

